
 
ORTSPOLIZEI HOCHPUSTERTAL – POLIZIA LOCALE ALTA PUSTERIA 
 

Tel. +39 0474 916686 - 20 
ortspolizei@innichen.eu – innichen.sancandido@legalmail.it - www.innichen.eu 
Öffnungszeiten: MO – FR von 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr I MO – DO von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Gemeinde Innichen 

Ortspolizei 

Pflegplatz 2 

39038 Innichen (BZ) 

 

 

 

 

MITTEILUNG UM EINE FAHRERLAUBNIS FÜR DIE FUSSGÄNGERZONE 

 

 

DER / DIE ANTRAGSTELLER/IN 

PERSÖNLICHE DATEN 

Vorname Nachname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsgemeinde Steuernummer 

WOHNSITZ 

Straße 
 

Hausnr. Postleitzahl Gemeinde 

KONTAKTDATEN 

Telefon 
 

Mobiltelefon E-mail 
 

 

ORGANISATION / UNTERNEHMEN 

Name der Organisation (Komitee, Verein, Stiftung, öff. Körperschaft usw.) bzw. des Unternehmens 

 

Sitz 
 

Hausnr. Postleitzahl Gemeinde 

Telefon Mobiltelefon 
 

Steuernummer Mwst. Nr. PEC - zertifizierte E-Mail 
 

In der Eigenschaft als: 
 

 

ERSUCHT UM 

 

Eine Fahrerlaubnis für die Fußgängerzone von Innichen: 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 
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Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 

 

Für das Fahrzeug: 

Typ: Kennnummer: 
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Zu diesem Zweck erklärt er /sie (zutreffendes ankreuzen): 

 die exklusive Verfügbarkeit eines Parkplatzes (ausgewiesener Autoabstellplatz oder 
Garage) in der Fußgängerzone – Roten Zone zu haben 

Materieller Anteil Nr. der B.p. oder G.p. K.G. Innichen 

 

 einen gastgewerblichen Betrieb in der Fußgängerzone zu betreiben und die 
Fahrerlaubnis zum Auf- und Abladen des Gepäcks der übernachtenden Gäste zu 
benötigen 

Bezeichnung des Betriebes: 

 

 Eigentümer, Fruchtnießer, Nutzungsberechtigter oder Mieter der Wohnung in der 
Fußgängerzone – Roten Zone zu sein und die Fahrerlaubnis zum Auf- und Abladen des 
eigenen Gepäcks zu benötigen 

Materieller Anteil Nr. der B.p. oder G.p. K.G. Innichen 

 

 Betreiber eines öffentlichen Dienstes, eines Notfall-, Einsatz- oder Ordnungsdienstes zu 
sein 

Bezeichnung des Dienstes: 

 

 Privater Wirtschaftsteilnehmer zu sein, der in der Fußgängerzone – Roten Zone 
Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen auszuführen hat 

Bezeichnung des Ortes der Ausführung: 

Dauer der Ausführung am: Von: Bis: 

 

ERKLÄRUNGEN 

1. Der/die Antragsteller/in erklärt, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen sowie feststellbar und belegbar 
sind – Art. 43 des D.P.R. Nr. 445/2000 in geltender Fassung. 

2. Der/die Antragsteller/in erklärt in Kenntnis zu sein, dass bei Abgabe unwahrer Erklärungen bzw. bei 
Erstellung oder Gebrauch von gefälschten Urkunden und Dokumenten, die vorgesehenen strafrechtlichen 
Sanktionen angewandt werden – Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 in geltender Fassung. 

3. Der/die Antragsteller/in bestätigt, die Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und damit einverstanden 
zu sein. Im Sinne und für die Wirkung der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 sind die 
Datenschutzinformationen unter folgenden Link abrufbar 
https://www.innichen.eu/de/Verwaltung/Web/Datenschutz oder in den Büros der Gemeinde einsehbar. 

 

ANMERKUNGEN: 

a. Die Fahrerlaubnis gilt bis zum 31.12. eines jeden Jahres und muss dann im Büro der 
Ortspolizei Innichen erneuert werden. 

b. Jeder Verlust der Erlaubnis muss zwecks Neuausstellung dem Büro der Ortspolizei 
Innichen schriftlich gemeldet werden. 

 

Datum       Der/die Antragsteller/in 

_________________     _________________________________ 
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